
 

 

 

 

 

Abwägung 
 

als Anlage zum Abwägungsbeschluss über den Entwurf der 
 

Satzung über den Bebauungsplan Nr. 18  
 

„An der Bahnhofstrasse“, Ortsteil Bahnhof Holthusen, der Gemeinde Pampow 
 

Landkreis Ludwigslust – Parchim 
 

Rote Textteile kennzeichnen Klärungsbedarf. 
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Die Gemeinde nimmt die nebenstehenden Ausführungen zu den der Stel-
lungnahme des AfRL WM zugrunde liegenden Gesetze und Programme des 
Landes M-V, zu den Planunterlagen und Planungsabsichten zur Kenntnis. 
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Die raumordnerische Bewertung wird zur Kenntnis genommen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass das Vorhaben mit den Zielen und 
Grundsätzen der Raumordnung und Landesplanung vereinbar ist. 
 
 
 
 
Dem AfRL WM wird eine Kopie des rechtskräftigen Bebauungsplanes 
zugesandt. 
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Seitens der Straßenverkehrsbehörde bestehen keine Einwände oder 
Bedenken zum Planvorhaben. 
 
Der Hinweis auf eine Zufahrt je künftigem Grundstück wird zur Kenntnis 
genommen und beachtet.  
 
Die Hinweise zur Arbeitsstellensicherung werden zur Kenntnis genommen. 
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Gemeinde holt Informationen zum Löschwasser ein 
Abwägung erfolgt auf der GV  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seitens des FD Gesundheit bestehen zum Planvorhaben keine 
grundsätzlichen Einwände. 
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Der FD Regionalmanagement und Kreisentwicklung äußert zum 
Planvorhaben keine Anregungen und Bedenken. 
 
 
Der FD Vermessung und Geoinformation äußert keine Einwände zum 
Planvorhaben. 
 
„Bahnhofstraße“ wird ergänzt. 
 
 
FD Bauordnung, Straßen- und Tiefbau 
 
Denkmalschutz 
 
Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass sich innerhalb des Vorhabens keine 
Baudenkmale und ausgewiesene Denkmalbereiche befinden und dass das 
Planvorhaben nach gegenwärtigem Kenntnisstand keine Bodendenkmale 
berührt.  
 
 
Der nebenstehende Hinweis wird beachtet und ist auf der Planurkunde unter 
Hinweisen vorhanden. 

 
 
Seitens der Bauplanung/Bauordnung werden keine Einwände zum 
Planvorhaben geäußert. 
 
Bauleitplanung 
Die Gemeinde nimmt die nebenstehenden Anregungen zur Kenntnis und 
beachtet diese. 
 
Der Flächennutzungsplan wird entsprechend der vorliegenden Planung 
berichtigt. 
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Die Änderung des BauGB vom April 2022 vor Beginn der Entwurfserarbeitung 
wird in Präambel und Begründung eingearbeitet. 
 
 
Es werden Bemaßungen zum Teilflurstück 177/38 und der  
Baugrenzen ergänzt. 
 
 
 
Die Örtlichen Bauvorschriften werden bzgl. Wintergärten überarbeitet. 
 
 
 
Die Beteiligung des Forstamtes Friedrichsmoor hat ergeben, dass kein Wald 
und damit Waldabstand vorhanden ist. 

 
Straßen- und Tiefbau 
 
Die Erschließung ist gesichert. Es bestehen keine Einwände oder Bedenken.  
 
 
FD 68 - Umwelt 
Naturschutz 
Stellungnahme Eingriffsregelung/Gehölzschutz 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass aus naturschutzfachlicher Sicht 
gegenüber dem B-Plan 18 „An der Bahnhofstraße" OT Bahnhof Holthusen der 
Gemeinde Pampow keine grundsätzlichen Bedenken bestehen. 
 
Der Hinweis zur DIN 18920 (Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und 
Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen) und der RAS-LP 4 (Schutz von 
Bäumen und Sträuchern im Bereich von Baustellen) wird zur Kenntnis 
genommen. 
Artenschutz: 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass dem Vorhaben die Verbote des § 44 
Abs. 1 BNatSchG nicht entgegenstehen.  
 
Wasser- und Bodenschutz 
Es bestehen keine Einwände. 
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Die Hinweise zum Abwasser/Niederschlagswasser werden zur Kenntnis 
genommen und beachtet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FD Immissionsschutz/Abfall 
 
Die nebenstehenden Hinweise werden zur Kenntnis genommen und beachtet. 
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Die nebenstehenden Hinweise werden mit dem Planvorhaben erfüllt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Stellungnahme                                                                                                                      Abwägung 

10 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Landwirtschaft/EU-Förderangelegenheiten 
Nebenstehender Feldblock wird für Kompensationsmaßnahmen in Anspruch 
genommen. Keine Bedenken und Anregungen. 
 
 
 
 
2. Integrierte ländliche Entwicklung 
Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass sich das Plangebiet in keinem 
Verfahren zur Neuregelung der Eigentumsverhältnisse befindet. Keine 
Bedenken und Anregungen. 
 
3. Naturschutz, Wasser und Boden 
3.1 Naturschutz 
Naturschutzbelange des StALU nach NatSchAG M-V sind nicht betroffen. 
Die uNB beim Landkreis LUP wurde beteiligt. 
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3.2 Wasser 
Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass Gewässer I. Ordnung vom 
Planvorhaben nicht betroffen sind und daher keine wasserwirtschaftlichen 
Bedenken bestehen. 
 
3.3 Boden 
Die Gemeinde nimmt nebenstehende Hinweise bzgl. Altlasten- und 
Bodenschutzkataster und schädliche Bodenveränderungen/Altlasten zur 
Kenntnis und beachtet diese. 
 
 
 
 
 
4. Immissions- und Klimaschutz, Abfall- und Kreislaufwirtschaft 
 
 
Hinweise zu nebenstehenden Anlagen werden zur Kenntnis genommen. 
 
Otto Dörner ist 1,7 km entfernt und Bülow & Partner 750 m. Daraus ergibt sich 
keine immissionsschutzrechtliche Festsetzung für das Plangebiet.  
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Wird zur Kenntnis genommen  
 
Eine Benachrichtigung über das Prüfergebnis erfolgt nicht. 
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Es wird zur Kenntnis genommen, dass dem B-Plan Nr. 18 ,,An der 
Bahnhofstraße" der Gemeinde Pampow in der vorliegenden Form zugestimmt 
wird. 
 
 
 
 
 
 
 
1. Waldinanspruchnahme / Waldabstand 
Die Begründung, dass kein Wald und damit Waldabstand vorhanden ist, wird 
zur Kenntnis genommen und die Begründung entsprechend überarbeitet. 
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2. Waldbrandschutz 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass hier ebenfalls keine Betroffenheit 
vorliegt. 
 
3. Genehmigungspflichtige Ausgleichsmaßnahmen 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass aus forstlicher Sicht keine 
Berührungspunkte, welche im Gegensatz zu den Forderungen des LWaldG 
M-V oder sonstigen Interessen der Landesforst MV stehen, bestehen. 
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Das Vorhaben berührt keine bergbaulichen Belange. 

 
 
 
Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass seitens des Bergamtes Stralsund 
keine Einwände zum Planvorhaben vorgebracht werden. 
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Dem Bebauungsplan wird zugestimmt. Es sind keine Bundes- und 
Landesstraßen betroffen. 
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Es sind keine Bundes- und Landesstraßen betroffen. 
 
Das SBA hat keine Einwände zum Planvorhaben. 
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Im Plangebiet befinden sich keine geodätischen Festpunkte. 
 
 
 
Der Landkreis wurde beteiligt.  
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Die Polizei hat keine Bedenken zum Planvorhaben. 
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Die Gemeinde nimmt den Ablauf der Beteiligung über die BIL zur Kenntnis. 
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Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass die Neptune Energy Deutschland 
GmbH, Ontras Gastransport GmbH und PLEdoc GmbH die zuständigen 
Leitungsbetreiber im Plangebiet sind. 
 
 
 
 
 
 
Alle nebenstehend aufgeführten Leitungsbetreiber sind nicht betroffen. 
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Die angefragten Anlagenbetreiber sind nicht betroffen. 
 
Wird zur Kenntnis genommen 
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Der dargestellte Bereich entspricht dem Plangebiet. 
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Die angefragten Anlagenbetreiber sind nicht betroffen. 
 
 
Die Auflage wird zur Kenntnis genommen und beachtet. 
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Die angefragten Anlagenbetreiber sind nicht betroffen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und beachtet. 
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Der Lageplan wird zur Kenntnis genommen. 
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Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass sich Leitungen im Bereich des 
Plangebietes befinden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Stellungnahme                                                                                                                      Abwägung 

31 
 

 

 
 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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Der Lageplan wird zur Kenntnis genommen und beachtet. 
 
Die Leitungen befinden sich im Straßenraum außerhalb des Plangebietes. 
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Der Lageplan wird zur Kenntnis genommen. 
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HANG Leitungsauskunft Wittenburg 
 <Leitungsauskunft-Wittenburg@hansegas.com> 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass eine Versorgung mit Erdgas möglich 
ist.  
 
Die Hinweise werden beachtet. 
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Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass sich Leitungen im Bereich des 
Plangebietes befinden.  
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und beachtet. 
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Der Lageplan wird zur Kenntnis genommen und beachtet. 
 
Die Leitungen befinden sich im Straßenraum außerhalb des Plangebietes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Stellungnahme                                                                                                                      Abwägung 

37 
 

 

 
 
 
 
 
 
Die Hinweise der WEMACOM werden beachtet. 
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Der Lageplan wird zur Kenntnis genommen und beachtet. 
 
Die Leitungen befinden sich im Straßenraum außerhalb des Plangebietes. 
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Die Einwände des ZV werden zur Kenntnis genommen und beachtet. 
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Wird zur Kenntnis genommen 
 
Keine Einwände durch WBV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Stellungnahme                                                                                                                      Abwägung 

41 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keine Einwände durch die Telekom 
 
Hinweise werden zur Kenntnis genommen und beachtet. 
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Hinweise werden zur Kenntnis genommen und beachtet. 
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Der Lageplan wird zur Kenntnis genommen und beachtet. 
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Hinweis zur Ausbauentscheidung wird zur Kenntnis genommen. 
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Keine Anlagen vorhanden 
 
Wird zur Kenntnis genommen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Stellungnahme                                                                                                                      Abwägung 

46 
 

 

 
 
 
 
 
Die Stadt Schwerin hat keine Anregungen und Bedenken zum 
Planvorhaben. 
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